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Editorial

<

bei der Forderungsfindung 
für die Tarifverhandlungen 
des TV-L haben wir uns in der 
 Bundestarifkommission am 
17. November in Berlin auf 
eine Forderung geeinigt, mit 
dem Ziel, die steigenden Le-
benshaltungskosten auszu-
gleichen. Aus diesem Grund 
fordern wir eine Steigerung 
der Gehälter um 7 Prozent, 
mindestens aber 300 Euro im 
Monat, wohl wissend, dass 
der Kompromiss, der am Ende 
der Verhandlungen als Ergeb-
nis vereinbart wird, zwar ge-
ringer sein wird, aber dennoch 
hoffentlich das anvisierte Ziel 
erreicht.

Im dbb sprechen wir hier 
 bewusst nicht „nur“ von 
 Tarifverhandlungen, sondern 
regelmäßig immer von Ein-
kommensrunden. Diese sind 
eben nicht beendet, wenn das 
Tarifergebnis feststeht, auf 
welches sich die Gewerkschaf-
ten und die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) ge-
einigt haben, sondern erst 
dann, wenn dieses Tarifergeb-
nis auch auf die Beamten-
schaft und den Versorgungs-
bereich übertragen worden 
ist. Dies geschieht in der Regel 
durch entsprechende Besol-
dungsversorgungsanpas-
sungsgesetze, die von den 
Bundesländern erlassen wer-
den und dann nicht nur für die 
Beamtinnen und Beamten und 
die Versorgungsempfänger des 
Landes gelten, sondern auch 
für die Beamtenschaft und 
den Versorgungsbereich der 
Kommunalverwaltungen. 
 Unsere Forderung ist diesbe-
züglich eindeutig: Wir fordern 
zwingend die 1:1-Übertra-
gung, das heißt, das Tarif-
ergebnis muss zeitgleich und 
systemgerecht auf den Beam-
ten- und den Versorgungs-
bereich übertragen werden.

Der bayerische Ministerpräsi-
dent Markus Söder hat bereits 
vor dem Beginn der Tarifver-
handlungen verkündet, dass 
in Bayern das Tarifergebnis 
erst mit einer zeitlichen Ver-
zögerung von sechs Monaten 
auf die Beamtenschaft und 
den Versorgungsbereich über-
tragen wird. Bayern gilt als 
reichstes Bundesland, als 
größtes Geberland im Länder-
finanzausgleich und stellt zu-
dem den Landeshaushalt für 
2026 ganz ohne neue Schul-
denaufnahme auf. Finanzielle 
Not sieht anders aus.

Söders Ankündigung kommt, 
bevor überhaupt feststeht, 
mit welchem Tarifergebnis 
 gerechnet werden muss. Des-
halb ist sie nicht nur demoti-
vierend, sondern richtet sich 
auch gegen die Entscheidung 
des Bundesverfassungsge-
richts zur Besoldung, die am 
19. November 2025 veröffent-
licht wurde. Die Richter des 
höchsten deutschen Gerichts 
fordern neben der Prüfung, ob 
die Mindestbesoldung einge-
halten worden ist, zudem, 
dass die Besoldung der Beam-
tinnen und Beamten fortlau-
fend an die Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen 
und finanziellen Verhältnisse 
und den allgemeinen Lebens-
standard anzupassen ist. Wir 
haben deshalb die politische 
Podiumsdiskussion mit den 
Fraktionsvorsitzenden von 
den Grünen, der CDU, der SPD 
und der FDP im Rahmen un-
serer Landeshauptvorstands-
sitzung am 20. November ge-
nutzt, um auch in dieser Frage 
möglichst Klarheit zu be-
kommen. So enttäuscht wir 
waren, dass wir in dieser Le-
gislatur weder eine Wochen-
arbeitszeitreduzierung noch 
ein Lebensarbeitszeitkonto 
nach dem hessischen Modell 
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In dieser Ausgabe

(Anrechnung der 41. Wochenstunde) 
bekommen, so überrascht waren wir 
von den Aussagen aller vier Fraktions-
vorsitzenden, dass – trotz der Landtags-
wahl am 8. März 2026 – die bisherige 
Landesregierung (Grüne und CDU), 
 unter Zustimmung von SPD und FDP, 
das zu erzielende Tarifergebnis auf die 
Beamtenschaft und den Versorgungs-
bereich zeit- und wirkungsgleich über-
tragen will.

Zu Beginn und auch während der etwa 
zweistündigen Podiumsdiskussion habe 
ich darauf hingewiesen, dass wir eine 
Tonaufzeichnung laufen lassen, damit 
es im Nachgang hier keine Missver-
ständnisse über Gesagtes geben kann. 
Wir haben alle noch die Zusagen anläss-
lich der Öffentlichkeitsveranstaltung 
unseres letzten Gewerkschaftstages im 
Dezember 2022 in Erinnerung bezüglich 
der zeitnahen Einführung eines Lebens-
arbeitszeitkontos, welches bekanntlich 
bis heute nicht eingeführt worden ist. 
Die Grünen haben sowohl das von uns 
geforderte Lebensarbeitszeitkonto nach 
dem hessischen Modell als auch den 
Kompromissvorschlag des Innenminis-
teriums abgelehnt, nach dem zumindest 
neben schwerbehinderten Beamtinnen 
und Beamten auch die Lebensälteren ab 
55 Jahren eine Wochenarbeitszeitredu-
zierung hätten erhalten sollen. Übrig 
blieb vom Vorschlag des Innenministeri-
ums lediglich die Reduzierung um eine 
Wochenstunde für die Schwerbehinder-
ten, welche wir vorbehaltlos begrüßen. 
Doch macht diese Personengruppe ge-
rade einmal 3,88 Prozent der Beschäf-
tigten im Landesdienst aus. Die Zusa-
gen, die man uns im Dezember 2022 
gegeben hatte und die im Koalitions-
vertrag vertraglich vereinbart wurden, 
hätten alle Beamtinnen und Beamten 
betroffen. Zudem will man jetzt unter 
dem irreführenden Namen unserer For-
derung „Lebensarbeitszeitkonto“ die 
freiwillige Möglichkeit zur Mehrarbeit 
schaffen, die dann rechtssicher ange-
spart und abgeglitten werden kann. Ich 
bin der festen Auffassung, dass nur ein 
einstelliger Prozentsatz von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch machen wird, da für 
eine deutlich überwiegende Mehrheit 

eine Mehrarbeit über 41 Wochenstun-
den hinaus mittel- bis langfristig gar 
nicht leistbar ist oder dann zulasten der 
Gesundheit gehen würde. Wir dürfen 
nicht vergessen, dass derzeit in Deutsch-
land etwa 600.000 Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst fehlen. Für all diese 
fehlenden Kolleginnen und Kollegen 
 arbeiten die Beschäftigten bereits jetzt 
mit, was sie seit Jahren Tag für Tag an 
der stetig ansteigenden Arbeitsintensi-
tät spüren. Da in den nächsten zehn Jah-
ren weitere 1,4 Millionen Kolleginnen 
und Kollegen in Ruhestand gehen wer-
den, wird die Arbeitsintensität wahr-
scheinlich sogar noch weiter ansteigen.

Mit dieser weniger schönen Aussicht, 
aber dafür mit den Gedanken an das 
 aktuell positive Urteil aus Karlsruhe und 
die Zusagen von vier Fraktionsvorsit-
zenden für eine zeit- und wirkungs-
gleiche Übertragung des zu erzielenden 
Tarifergebnisses möchte ich auf Weih-
nachten überleiten. Das aktuelle Jahr 
verging wie im Flug. Höchste Zeit zu 
versuchen, bewusst innezuhalten und 
die schöne Advents- und Weihnachts-
zeit zu genießen. Ich wünsche Ihnen 
schöne Weihnachtsfeiertage und kom-
men Sie gesund und hoffnungsvoll ins 
neue Jahr.

Herzliche Grüße

Ihr 
 
 

Kai Rosenberger
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Verwaltungsgericht Stuttgart 
 kündigt Musterverfahren an, 
 andere  Verfahren sollen ruhen

Das Verwaltungsgericht Stuttgart gibt in der Eingangs­
bestätigung der Klage Hinweise zum weiteren Verfahren: 
Musterverfahren sollen zu allen Besoldungsgruppen durch­
geführt werden, zu denen Klagen eingehen. Hierzu sollen 
die Klagenden ihre Bezügemitteilungen ab Januar 2024 ein­
reichen. Das Gericht möchte die eingehenden Verfahren 
sortieren und die geeignetsten Musterverfahren auswäh­
len. Andere Verfahren sollen zum Ruhen gebracht werden.

Am Verwaltungsgericht Stuttgart ist die 10. Kammer zu­
ständig für Klagen auf amtsangemessene Alimentation im 
Zusammenhang mit dem BVAnp­ÄG 2024/2025. Dies gilt 
auch, soweit sich solche Klagen auf vom BVAnp­ÄG 2022 
erfasste Zeiträume beziehen (vgl. verwaltungsgericht­ 
stuttgart.justiz­bw.de).

Über die Vorgehensweise der anderen Verwaltungsgerichte 
liegen noch keine Informationen vor.

Auswirkungen der BVerfG­Entscheidung zur Besoldung im Land Berlin

Verbescheidung von Widersprüchen  
ausgesetzt – ein Erfolg für den BBW
Es ist ein erster Erfolg für den BBW: Das Finanzministerium Baden­Württemberg hat die  
Verbescheidung der Widersprüche zum Besoldungs­ und Versorgungsanpassungs­Änderungsgesetz 
2024/2025 (BVAnp­ÄG 2024/2025) mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres ausgesetzt.

Die Behörde reagierte damit 
auf die jüngste Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Besoldung Berliner 
Landesbeamtinnen und Lan­
desbeamten und die mit die­
sem BVerfG­Beschluss einher­
gehenden Forderungen des 
BBW. Das Ministerium stoppte 
nicht nur die Verbescheidung 
der Widersprüche, sondern 
sagte auch eine Überprüfung 
möglicher Auswirkungen der 
BVerfG­Entscheidung auf das 
Besoldungsrecht in Baden­
Württemberg zu.

Das Bundesverfassungsgericht 
hatte mit dem am 19. Novem­
ber 2025 veröffentlichten Be­
schluss vom 17. September 
2025 die Besoldung der Berliner 
Landesbeamtinnen und Lan­
desbeamten im Zeitraum 2008 
bis 2020 weitgehend für mit 
dem Grundgesetz unvereinbar 
erklärt. Seiner Entscheidung 
hat das Gericht fortentwickelte 
Prüfkriterien zugrunde gelegt.

Der Beschluss selbst und die 
zugrunde gelegten fortentwi­
ckelten Prüfkriterien waren 
 Anlass für den BBW, die Lan­
desregierung und das Finanz­
ministerium aufzufordern, vor 
diesem Hintergrund die Besol­
dung der Beamtinnen und 
Beamten in Baden­Württem­
berg zu überprüfen und den 
 Erlass von Widerspruchsbe­
scheiden umgehend zu stop­
pen. Schließlich gelten „die 
weiterentwickelten Prüfkriteri­
en nicht nur für Berlin, sondern 
für alle Bundesländer“, erklärte 
dazu BBW­Chef Kai Rosenber­
ger. Die Reaktion des Finanz­
ministeriums ließ nicht lange 

auf sich warten: Da es sich bei 
dem jüngsten BVerfG­Be­
schluss zur Besoldung im Land 
Berlin um „einen Grundsatz­
beschluss“ handele, „der unter 
vielen Gesichtspunkten eine 
Fortentwicklung und teilweise 
deutliche Abweichung von der 
bisherigen Rechtsprechung 
 darstelle“, werde das Finanz­
ministerium den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts im 
Detail prüfen und analysieren, 
teilte die Behörde wenige Tage 
nach der Veröffentlichung der 
BVerfG­Entscheidung mit. Da 
dies aufgrund der vom Bundes­
verfassungsgericht teilweise 
neu geschaffenen komplexen 
Maßstäbe voraussichtlich eini­
ge Zeit in Anspruch nehmen 
werde, könne „die Frage, ob 
und gegebenenfalls welche 
Auswirkungen sich auf das Be­
soldungsrecht in Baden­Würt­
temberg ergeben könnten“, 
erst nach eingehender Prüfung 
beantwortet werden.

Im Vorfeld des jüngsten 
BVerfG­Beschlusses und noch 
weiterer ausstehender BVerfG­
Entscheidungen zur Beamten­
besoldung hatte der BBW im­
mer wieder davor gewarnt, mit 
abweisenden Widerspruchs­
bescheiden Beamtinnen und 
Beamte in die Klage zu treiben 
oder zu hoffen, dass diese an­
gesichts des Kostenrisikos da­
von absehen, um auf diese Art 
und Weise für das Land Haus­
haltsrisiken zu senken.

 < Die neuen Prüfschritte

Die neuen Prüfschritte sind in 
einem der Leitsätze des BVerfG 
zusammengefasst: „Die ge­

richtliche Kon trol le, ob die Be­
soldung evident unzureichend 
und Art. 33 Abs. 5 GG deshalb 
verletzt ist, vollzieht sich in drei 
Schritten: Erforderlich ist – 
 erstens, sofern Anlass dafür 
 besteht – eine Prüfung des 
 Gebots der Mindestbesoldung 
(Vorabprüfung). Es bedarf  
– zweitens – einer zweistufigen 
Prüfung des Gebots, die Besol­
dung der Beamten fortlaufend 
an die Entwicklung der allge­
meinen wirtschaftlichen und 
finanziellen Verhältnisse und 
des allgemeinen Lebensstan­
dards anzupassen (Fortschrei­
bungsprüfung). Schließlich  
– drittens – ist, sofern die Vor­
abprüfung oder die Fortschrei­
bungsprüfung einen Verstoß 
gegen das Alimentationsprinzip 
ergibt, zu prüfen, ob dieser Ver­

stoß ausnahmsweise verfas­
sungsrechtlich gerechtfertigt 
ist.“

 < „Median-Äquivalenz-
einkommen“

Beim Gebot zur Mindestbesol­
dung hat das BVerfG die bisher 
vorgenommene, aufwendige 
Prüfung am Maßstab des 
Grundsicherungsniveaus 
(Grundsicherung plus 15 Pro­
zent) durch eine Untergrenze 
ersetzt, die sich am „Median­
Äquivalenzeinkommen“ aus­
richtet. Sie basiert jetzt auf 
80 Prozent des Median­Äquiva­
lenzeinkommens, das die Pre­
karitätsschwelle definiert. Das 
BVerfG fordert, dass die Min­
destbesoldung mindestens die­
se erreicht – also ein Einkom­
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Geschlossenheit bei Landeshauptvorstandssitzung am 20. November 2025  
in Leinfelden

BBW und Delegierte:  
aktuelle Entwicklungen im Fokus
Ein gespannter Landeshauptvorstand verfolgte in der Filderhalle die Berichte von BBW-Chef  
Kai Rosenberger und der BBW-Landesleitung über zahlreiche aktuelle Entwicklungen – bis hin  
zu den Auswirkungen der jüngsten BVerfG-Entscheidung auf Baden-Württemberg.

Ein umfangreiches Programm 
erwartete die Anwesenden im 
fast bis zum letzten Platz 
 besetzten Kongresszentrum 
Filderhalle am 20. November 
2025. Der Landesvorsitzende 
Kai Rosenberger begrüßte die 
Delegierten, Pressevertreter 
und -vertreterinnen sowie die 
Ehrenmitglieder und Gäste.

 < Rückblicke und  

Stellungnahmen

Noch vor der Podiumsdiskussi-
on mit den Fraktionsvorsitzen-
den von Grünen, CDU, SPD und 
FDP startete Rosenberger mit 
einem Rückblick auf Highlights 
des BBW-Jahres. Positiv beur-
teilte er dabei den Empfang der 

BBW-Personalrätinnen und 
-Personalräte am 7. Oktober, 
zu dem Landtagspräsidentin 
Muhterem Aras eingeladen hat-
te. Diese habe – ebenso wie alle 
fünf vertretenen Fraktionen – 
ein „klares Bekenntnis zum Be-
rufsbeamtentum“ abgegeben.

 < Verfassungskonforme  

Besoldung

Stellung bezog der BBW-Chef 
auch zur Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) zur Besoldung in Ber-
lin, die am 19. November ver-
öffentlicht wurde. Diese habe 
„auch Auswirkungen auf die 
Besoldungen in anderen Bun-
desländern und den Bund“. 
Nach weiteren Rückblicken 
stellte BBW-Vize Jörg Feuer-
bacher Entwicklungen aus 
dem Tarifbereich und BBW- 
Geschäftsführer Michael Lutz 
aktuelle Seminare vor. 
 

men, das für Beamtinnen und 
Beamte sowie ihre Familien 
 einen hinreichenden Abstand 
zum realen Armutsrisiko sicher-
stellt. Damit stützt sich das 
BVerfG auf einen objektiven, 
wissenschaftlich anerkannten 
und jährlich verfüg baren Indi-
kator. Wird die Mindestbesol-
dung unterschritten, liegt allein 
hierin ein Verstoß gegen das 
Alimentationsprinzip; einer 
Fortschreibungsprüfung bedarf 
es in diesem Fall nicht.

 < Besoldungsstrukturen  

anpassen

Nach erster Einschätzung des 
BBW dürfte die Mindest be-
soldung in Baden-Württem-

berg die sogenannte Prekari-
tätsschwelle ebenso wenig 
erreichen wie die bisherige 
 Vorgabe von 115 Prozent des 
Grundsicherungsbedarfs. Diese 
Vorgabe wurde bisher rechne-
risch nur durch die Berücksich-
tigung von Hinzuverdienst 
 (fiktives Partnereinkommen) 
erreicht; ob dies zulässig ist, 
 darüber hat das BVerfG bisher 
nicht entschieden. Beim BBW 
ist man jedoch davon über-
zeugt, dass auch das „fiktive 
Partnereinkommen“ einer 
Überprüfung auf Verfassungs-
konformität durch das Bundes-
verfassungsgericht nicht stand-
halten wird. Deshalb hat der 
BBW entsprechende Muster-
verfahren bei den Verwaltungs-

gerichten Stuttgart und Karls-
ruhe auf den Weg gebracht.  
Im Übrigen empfiehlt der BBW 
auch weiterhin, den Anspruch 
auf verfassungskonforme Be-
soldung jedes Jahr haushalts-
nah geltend zu machen. Infor-
mationen erhalten Mitglieder 
bei ihren unmittelbaren Fach-
gewerkschaften.

 < SPD fordert nach  

BVerfG-Entscheidung  

Konsequenzen für  

Baden-Württemberg

Hat das jüngste BVerfG-Urteil 
zur Besoldung im Land Berlin 
Auswirkungen auf das Besol-
dungsrecht in Baden-Württem-
berg? Danach fragten auch 

 Abgeordnete aus der SPD-Land-
tagsfraktion mittels eines par-
lamentarischen Antrags vom 
20. November 2025. Sie wollten 
wissen, bis wann die Landes-
regierung die erforderliche An-
passung unter Maßgabe des Be-
schlusses des BVerfG umsetzt 
und ob sie weiter am aktuellen 
Widerspruchsverfahren bei 
Zweifeln an der amtsangemes-
senen Alimentation festhält. 
Die Begründung des Antrags 
endet mit der Forderung, dass 
das Land schnellstmöglich eine 
verfassungskonforme Alimen-
tation herstellen und den Be-
amtinnen und Beamten wieder 
als vertrauenswürdiger Dienst-
herr begegnen sollte. Dies for-
dert auch der BBW. 
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Im Mittelpunkt der Sitzung: die Podiumsdiskussion mit Fraktionsvorsitzenden

Mit geplantem Lebensarbeitszeitkonto 
kann Grün-Schwarz nicht punkten
Die Beamtinnen und Beamten im Land sollen Lebensarbeitszeitkonten 
 bekommen. Mit dem geplanten Gesetzentwurf kann Grün-Schwarz beim 
BBW allerdings nicht punkten. Er beharrt auf seiner Forderung nach Ein-
führung von Lebensarbeitszeitkonten nach hessischem Modell. Die ab-
gespeckte grün-schwarze Version lehnt der BBW rundweg ab.

Überrascht und enttäuscht hat 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
deshalb auch die Ankündigung 
der Fraktionsvorsitzenden 
 Andreas Schwarz (Grüne) und 
Manuel Hagel (CDU) zur Kennt-
nis genommen, dass ihre Frak-
tionen noch vor Weihnachten 
einen Gesetzentwurf zur Ein-
führung von Lebensarbeitszeit-
konten im Beamtenbereich 
in den Landtag einbringen 
 werden.

Der Vorwurf des Wortbruchs 
lag bei der Sitzung des BBW-
Landeshauptvorstands in der 
Luft. Schließlich neigt sich die 
Legislatur dem Ende zu und bis 
zum 20. November 2025, dem 
Tag, an dem das Gremium in 
der Filderhalle in Leinfelden-
Echterdingen tagte, gab es we-
der von Regierungsseite noch 
von den sie tragenden Fraktio-
nen der Grünen und der CDU 
Signale, dass man noch vor der 
Landtagswahl die zugesagten 
und im Koalitionsvertrag ver-
ankerten Lebensarbeitszeit-
konten auf den Weg bringen 
werde.

 < Gesetzentwurf für 

 Lebensarbeitszeitkonten

Entsprechend groß war die 
Überraschung, als Schwarz und 
Hagel im Verlauf der Podiums-
diskussion im Rahmen des 
 öffentlichen Teils der Landes-
hauptvorstandssitzung ihren 
gemeinsamen Gesetzentwurf 
ankündigten. Überrascht über 
die unerwartete Ankündigung 
waren nicht nur BBW-Chef  
Kai Rosenberger und sein Vize 
Joachim Lautensack, der Mode-
rator der Podiumsdiskussion. 
Auch die  Mitdiskutanten der 
Runde, SPD-Fraktionschef 
 Andreas Stoch und Hans-Ulrich 
Rülke, der Fraktionsvorsitzende 
der FDP, hatten solcherlei Neu-
igkeiten nicht erwartet.

Wie das geplante Lebens-
arbeitszeitkonto aussehen soll, 
erläuterte Grünen-Fraktions-
chef Schwarz. Demnach wird 
es keine Möglichkeit zum An-
sparen der 41. Wochenstunde 
geben. Man sei übereingekom-
men, dass man derzeit „keine 
Arbeitszeit abgeben“ und „nie-

manden entbehren“ könne, er-
klärte der Fraktionsvorsitzende 
der Grünen. Generell sprach er 
sich zwar für die Einrichtung 
von Lebensarbeitszeitkonten 
aus, betonte aber zugleich: 
„Eine Reduzierung der Arbeits-
zeit können wir momentan 
nicht machen.“ Deshalb sei le-
diglich eine Reduzierung der 
Arbeitszeit auf 40 Wochen-
stunden für Beamtinnen und 
Beamte mit Schwerbehinde-
rung vorgesehen.

Ein Raunen ging durch den  
Saal ob dieser Ankündigungen. 
Die Enttäuschung der Zuhören-
den war greifbar. CDU-Frakti-
onschef Hagel versuchte, mit 
Erklärungen für das angekün-
digte Vorhaben zu werben. 
 Seine Fraktion habe sich in der 
Vergangenheit zwar immer 
wieder für ein Lebensarbeits-
zeitkonto nach hessischem 
Modell starkgemacht. Aber 
man brauche dafür eben eine 
Mehrheit und das sei „in der 
Koalition“ nicht zu machen ge-
wesen. Um „in der Sache vor-
anzukommen“, habe man sich 

auf einen „minimalen Kompro-
miss“ geeinigt, „die Reduzie-
rung von 41 auf 40 Stunden“ 
für Beamtinnen und Beamte, 
„die mit schwerer Behinderung 
zu kämpfen haben“. Die Redu-
zierung für die lebensälteren 
Beamtinnen und Beamte ab 55 
habe aber die Grünen-Fraktion 
nicht mitgetragen. Hagel be-
kräftigte: „Nach meiner und 
unserer Einschätzung, dass das 
Lebensarbeitszeitkonto nach 
hessischem Modell richtig ist – 
daran hat sich bis heute nichts 
geändert und daran wird sich 
auch nichts ändern.“

Der BBW begrüße zwar die Re-
duzierung der Wochenarbeits-
zeit für Schwerbehinderte. 
Doch das beträfe gerade ein-
mal „3,88 Prozent der Landes-
beamtinnen und Landesbeam-
ten. „Das ist viel zu wenig“, 
reagierte BBW-Vorsitzender 
 Rosenberger auf die Erklärungs-
versuche von Schwarz und Ha-
gel. Außerdem lehne man ein 
Lebensarbeitszeitkonto ab, 
für das mehr als 41 Stunden 
 gearbeitet werden muss, um 
Arbeitszeit für eine spätere 
Nutzung gutzuschreiben. Von 
einem solchen Lebensarbeits-
zeitkonto sei niemals die Rede 
gewesen und ein solches Le-
bensarbeitszeitkonto lehne der 
BBW auch ab. Zugleich kündig-
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 < Moderator Joachim Lautensack fühlte den Fraktionsvorsitzenden Dr. Hans-Ulrich Rülke (FDP), Andreas Stoch (SPD), Manuel Hagel (CDU) und  
Andreas Schwarz (Grüne) (von rechts) auf den Zahn. BBW-Chef Kai Rosenberger bestand auf klare Ansagen – und deren Umsetzung.
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te Rosenberger an, seine Orga­
nisation werde weiterhin für 
ein Lebensarbeitszeitkonto 
nach hessischem Modell kämp­
fen und auch weiterhin darüber 
wachen, dass die Politik ver­
bindliche Zusagen auch einlöst.

 < Amtsangemessene 
 Alimentation

Als Moderator der Podiumsdis­
kussion konfrontierte Joachim 
Lautensack, der stellvertreten­
de Vorsitzende des BBW, die 
Fraktionsvorsitzenden mit ei­
nem weiteren, brandaktuellen 
Thema: der am 19. November 
2025 veröffentlichten Entschei­
dung des Bundesverfassungs­
gerichts (BVerfG) zur amtsan­
gemessenen Alimentation.

„Verfassungskonforme und 
amtsangemessene Alimenta­
tion – daran orientieren wir 
uns“, bekannte Schwarz, denn 
sie sei „kein Selbstläufer“. Für 

die nächste Legislatur überlege 
man deshalb auch, „wie wir 
das 4­Säulen­Modell fort­
schreiben“.

SPD­Fraktionschef Stoch er­
klärte, man solle sich die jüngs­
te BVerfG­Entscheidung „hin­
ter die Ohren schreiben“. Man 
könne es sich nicht leisten, mit 
der Besoldung immer mit ei­
nem Bein „in der Verfassungs­
widrigkeit zu stehen“. Der 
BVerfG­Beschluss habe des­
halb „erheb liche Konsequen­
zen für Baden­Württemberg“. 
In diesem Kontext bezeichnete 
Rülke das fiktive Partnerein­
kommen als „Trickserei. So soll­
te man mit Staatsdienern nicht 
umgehen.“ Hagel bezeichnete 
es als untragbar, „dass Beam­
tinnen und Beamte Klagen 
 erheben müssen“, um ihr An­
recht auf eine verfassungskon­
forme Besoldung zu sichern. 
Das habe nichts mit der immer 
wieder betonten Wertschät­
zung für Beamtinnen und 
Beamte zu tun und müsse 
 beendet werden.

 < Übertragung des 
 Tarifergebnisses TV-L

Ein weiteres Thema war die 
Übertragung des Tarifergebnis­
ses auf den Beamtenbereich 
nach Abschluss der Tarifver­
handlungen TV­L. Schließlich 
hatte die Ankündigung von 
Bayerns Ministerpräsidenten, 
CSU­Chef Markus Söder, der 
Freistaat werde das Tarifergeb­
nis erst mit sechsmonatiger 
Verspätung auf den Beamten­
bereich übertragen, schon vor 

Beginn der Verhandlungen für 
Unruhe gesorgt. Hinzu kommt, 
dass mit einem Tarifergebnis 
frühestens Mitte Februar und 
damit drei Wochen vor der 
Landtagswahl gerechnet wer­
den kann. Wer wird über die 
Modalitäten zur Anpassung 
von Besoldung und Versorgung 
entscheiden, war die Frage, mit 
der Moderator Lautensack die 
Diskutanten konfrontierte.

Grünen­Fraktionsvorsitzender 
Schwarz erklärte, dass man 
kein Problem habe, das noch 
„in der alten Regierung zu ent­
scheiden“. CDU­Fraktionschef 
Hagel versprach eine zeit­ und 
wirkungsgleiche Übertragung, 
und der Fraktionsvorsitzende 
der FDP, Hans­Ulrich Rülke sag­
te für seine und stellvertretend 
auch für die SPD­Fraktion zu: 
„Bei einer zeit­ und wirkungs­
gleichen Übertragung werden 
SPD und FDP sicher nicht wi­
dersprechen.“

 < Freistellung von 
 Personalrätinnen 
und  Personalräten

Was die Freistellung von Perso­
nalrätinnen und Personalräten 
anbelangt, scheiden sich die 
Geister. Als „Herzensangele­
genheit“ bezeichnete SPD­Poli­
tiker Stoch diese Form der Mit­
bestimmung. Bei Manuel Hagel 
sieht das anders aus. Der Front­
mann der CDU hatte sich be­
reits vor gut einem Jahr im Zu­
sammenhang mit dringend 
notwendigem Bürokratieab­
bau für eine Reduzierung der 
Freistellungen ausgesprochen 

und sich dafür herbe Kritik ein­
gehandelt. Vor dem Landes­
hauptvorstand hielt er sich 
diesbezüglich zurück. Stattdes­
sen erklärte er, nicht nur in Sa­
chen Freistellungen mit dem 
BBW­Vorsitzenden wie bisher 
in engem Kontakt zu bleiben, 
um Entwicklungen zu beglei­
ten.

Konstruktiv – und fast eine 
komplette Stunde länger als 
vorgesehen – standen die Frak­
tionsvorsitzenden anschlie­
ßend den Delegierten des Lan­
deshauptvorstands Rede und 
Antwort.

Während BBW­Vize Lautensack 
zum Abschluss des öffentlichen 
Teils der Sitzung den Politikern 
die Botschaft mit auf den Weg 
gab: „Die Beamtinnen und 
Beamten werden gemeinsam 

mit den öffentlich Beschäftig­
ten im Land in den folgenden 
Wochen und Monaten sehr 
 genau hinhören, wo welche 
‚Musik‘ rauskommt“, gab sich 
BBW­Chef Rosenberger ver­
bindlicher. Auch wenn man 
beim Lebensarbeitszeitkonto 
meilenweit auseinanderliege, 
habe es im Verlauf der Podi­
umsdiskussion, so weit es um 
die verfassungskonforme Be­
soldung oder die Übertragung 
des Tarifergebnisses ging, eine 
Vielzahl „motivierender Signa­
le“ gegeben, die zuversichtlich 
stimmten. Zugleich mahnte er 
aber auch: „Es nützt uns nichts, 
wenn in der neuen Koalitions­
vereinbarung Dinge stehen, die 
uns gefallen. Sie müssen auch 
umgesetzt werden.“ 

 < „Ja zum Lebensarbeitszeitkonto!“, aber eine Reduzie­
rung „können wir momentan nicht machen“, erklärte 
Andreas Schwarz (rechts).

 < Gute Stimmung herrschte am 20. November 2025 
trotz unterschied licher Positionen bei Manuel Hagel 
(links) und Andreas Stoch.

 < Hans­Ulrich Rülke sagte für 
 potenzielle Tarifergebnisse zu: 
„Bei einer zeit­ und wirkungs­
gleichen Übertragung werden 
SPD und FDP sicher nicht wider­
sprechen.“

 < Auch das wichtige Thema Barri­
erefreiheit wurde diskutiert.
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Einkommensrunde TV-L startet im Dezember 2025 – gefordert:

Mehr Geld für gutes Personal
Die Forderung TV-L steht: 7 Prozent, mindestens 300 Euro mehr Geld – auf diese Kernforderung für 
die Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) haben sich die Gewerk-
schaften am 17. November 2025 verständigt.

Die Verhandlungen für die 
1,1 Millionen Tarifbeschäftig-
ten der Länder, Hessen ausge-
nommen, beginnen bereits am 
3. Dezember 2025 in Potsdam, 
weitere Verhandlungsrunden 
sind für den 15. und 16. Januar 
sowie den 11. bis 13. Februar 
2026 vereinbart.

Der BBW wird Flagge zeigen 
und die Tarifverhandlungen 
mit gezielten Aktionen im Land 
begleiten, wo und wann immer 
es nötig ist, erstmals mit einer 
Mahnwache beim Landespar-
teitag der baden-württember-
gischen CDU am 5. und 6. De-
zember 2025 in Heidelberg.

Das Tarifergebnis TV-L 2026 ist 
auch ausschlaggebend für die 
Besoldungs- und Versorgungs-
anpassung von circa 1,4 Millio-
nen Beamtinnen und Beamte 
sowie rund eine Million Versor-
gungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger jener 
Länder und Kommunen, für die 
der TV-L ausschlaggebend ist.

Im Rahmen der Forderungsfin-
dung hat BBW-Chef Kai Rosen-
berger immer wieder auf die 
Bedeutung der Einkommens-
runde TV-L 2026 hingewiesen 

und betont: „Wir müssen ge-
meinsam mit der Arbeitgeber-
seite die Chance nutzen, beste-
hende Reallohnverluste der 
vergangenen Jahre in dieser 
Einkommensrunde zu kom-
pensieren. Eine Übertragung 
des Tarifabschlusses auf die 
 Beamtinnen, Beamten, Versor-
gungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger in 
 Baden-Württemberg sollte 
 dabei eine Selbstverständ-
lichkeit sein.“

Im Übrigen ist BBW-Chef 
 Rosenberger wie auch der  
dbb Bundesvorsitzende Volker 
Geyer davon überzeugt, dass 
der öffentliche Dienst dringend 
attraktiver und besser bezahlt 
werden muss, um am Arbeits-
markt nicht immer weiter 
 hinter der Privatwirtschaft 
 zurückzufallen. Allein mit dem 
sicheren Arbeitsplatz um drin-
gend benötigtes Personal zu 
werben, reiche nicht aus, 
mahnt der BBW-Vorsitzende.

Vor diesem Hintergrund verur-
teilte Rosenberger dann auch 
aufs Schärfste, dass Minister-
präsident Markus Söder bereits 
vor Beginn der Verhandlungen 
angekündigt hat, die bayeri-

sche Landesregierung werde 
das Ergebnis erst mit sechs-
monatiger Verzögerung auf  
die Landesbeamtinnen und 
Landesbeamten übertragen.

Im Hinblick auf die Landtags-
wahl im März 2026 ist offen, 
wer sich in Baden-Württem-
berg nach dem Tarifabschluss 
TV-L 2025 mit der Anpassung 
von Besoldung und Versorgung 
befassen wird. Für BBW-Chef 
Rosenberger steht allerdings 
heute schon fest, dass der BBW 
alles daransetzen werde, damit 

das Tarifergebnis zeitgleich 
und systemgerecht auf den 
Beamten- und Versorgungs-
bereich übertragen wird.

Die Kernforderungen:

 > Erhöhung der Tabellen-
entgelte um 7 Prozent, 
 mindestens 300 Euro

 > Erhöhung aller Zeitzuschläge 
in § 8 Abs. 1 TV-L um 20 Pro-
zentpunkte

 > Laufzeit zwölf Monate 

 < BBW-Vorsitzender Kai Rosenberger gemeinsam mit Volker Geyer, dem 
Bundesvorsitzenden des dbb beamtenbund und tarifunion (links), bei der 
Tagung der Bundestarifkommission am 17. November 2025 in Berlin
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Neu aufgelegte Seminarreihe des BiSoWe Südwest

Zum Auftakt ein Crashkurs für Personalräte 
Der „Crashkurs für Vorsitzende 
und Stellvertreter/-innen von 
Personalratsgremien“, wie das 
BiSoWe – Bildungs- und Sozial-
werk Südwest – das erste  
Seminar in seiner neu aufge-
legten Reihe von Bildungsver-
anstaltungen beworben hat, 
ist auf großes Interesse gesto-
ßen. 20 Personalratsvorsitzen-
de sowie Stellvertreterinnen 
und Stellvertreter versammel-

ten sich am 5. November 2025 
im Seminarraum von bertha’s 
place im Vision One in Leinfel-
den-Echterdingen, wo sie Dip-
lom-Verwaltungswirt und As-
sessor Jur. Matthias Schütte in 
die Arbeit, die Aufgaben und 
Verpflichtungen von Personal-
ratsvorsitzenden und ihrer 
Stellvertretenden sachkundig 
einführte. 
 

Spitzengespräch mit der Kultusministerin – Forderung des BBW:

Mit verbesserten Rahmenbedingungen 
dem Lehrkräftemangel begegnen
Um dem Lehrkräftemangel wirksam zu begegnen, fordert der BBW gemeinsam mit seiner Kommis-
sion Bildung und Wissenschaft (KBW) verbesserte Beförderungs- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie 
insgesamt bessere Rahmenbedingungen für Lehrerinnen und Lehrer aller Schularten.

Im Gespräch mit Kultusminis-
terin Theresa Schopper, das 
am 6. November 2025 im Kul-
tusministerium stattfand, lis-
teten BBW-Chef Kai Rosenber-
ger, die KBW-Vorsitzende Tina 
Stark (BLV) und ihr Stellvertre-
ter Cord Santelmann (PhV) 
Punkt für Punkt auf, was auf-
grund der schwierigen Nach-
wuchsgewinnung in fast allen 
Schularten dringend erforder-
lich sei, nämlich: Maßnahmen 
zur Absenkung des Klassentei-
lers oder der Unterrichtsver-
pflichtung, bessere Möglich-
keiten für Beförderung und 
Aufstieg, Beurlaubung, Lauf-
bahnwechsel, Quereinstieg 
und Entfristung. Das sei ein 
nachhaltigeres Programm zur 
Nachwuchsgewinnung als PR-
Kampagnen, merkte Kommis-
sionsvorsitzende Tina Stark im 
Hinblick auf die umstrittene 
Werbekampagne des Kultus-
ministeriums vom Sommer 
2024 süffisant an. Gegenstand 
der Unterredung, an der auch 
Holger Philipp, Leitender Mi-

nisterialrat im Kultusministeri-
um, teilgenommen hat, waren 
auch die 1.440 unbesetzten 
Lehrerstellen, die sich über 
Jahre hinweg vermutlich auf-
grund eines Softwarefehlers 
aufaddiert hatten. 

Die KBW setzt sich dafür ein, 
dass die Stellen den Schulen 
zugutekommen. Dabei müss-
ten auch die Verwerfungen in 
der Lehrkräfteversorgung be-
rücksichtigt werden, erklärten 
die KBW-Vorsitzende und ihr 

Stellvertreter übereinstim-
mend und benannten einige 
Beispiele: Lehrkräftemangel, 
Bugwellen und Abbaupläne, 
Abordnungsstellen durch den 
Übergang zu G9.

Auch die Themen „Digitalisie-
rung“ und „Berufliche Orientie-
rung“ kamen im Rahmen der 
Unterredung zur Sprache. Hier 
gebe es Licht, aber auch viel 
Schatten, merkt dazu die KBW 
an: Die Angebote des DAP 
 (Digitalen Arbeitsplatz für 

Lehrkräfte) und der Bildungs-
plattform Schule@BW habe 
man zwar durch neue Module 
erweitert. Allerdings ließen Be-
nutzerfreundlichkeit und Funk-
tionsumfang in weiten Teilen 
noch zu wünschen übrig. 

Was die „Berufliche Orientie-
rung“ betrifft, forderte die 
KBW-Spitze die Ministerin auf, 
auf neue BO-Maßnahmen zu 
verzichten, solange die beste-
henden Angebote nicht 
 evaluiert sind. 

 < Die Gesprächsrunde im Kultusministerium: BBW-Vize und KBW-Vorsitzende Tina Stark; BBW-Chef Kai Rosenber-
ger; Kultusministerin Theresa Schopper; Holger Philipp, Leitender Ministerialrat im Kultusministerium; Cord San-
telmann, stellvertretender KBW-Vorsitzender (von links)
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VDStra. zwischen Blitzeis, Unfällen und tätlichen Angriffen

Straßenwärter im „Millennium Falken“ – 
Hilfe in Orange
Ob Straßenräumung, Mäharbeiten oder Rettungskette: Die Ersten vor Ort sind meistens die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten Landes-
verband Baden-Württemberg, VDStra. Als Lohn gibt es häufig Beschimpfungen und Übergriffe – und 
doch ist der Beruf als Straßenwärterin oder Straßenwärter für viele ein echter Traumjob.

Schneechaos, Blitzeis, Sturm-
schäden – im Winter haben die 
VDStra.-Beschäftigten in den 
Straßen- und Autobahnmeiste-
reien, den Bauhöfen der Kom-
munen und in den Bereichen 
der privaten Wirtschaft des 
Straßenbetriebsdienstes und 
Straßenunterhaltungsdienstes 
Hochkonjunktur. Dabei wach-
sen die Herausforderungen: 
„Bis vor ein paar Jahren gab es 
drei Wochen lang Schnee, dann 
wurde es besser. Das hat sich 

komplett gewandelt: Die Wet-
terumschwünge sind kürzer, 
aber intensiver. Es gibt inzwi-
schen deutlich mehr Blitzeis als 
reinen Schneefall – darauf 
müssen wir vorbereitet sein.“ 
Der VDStra.-Landesleiter in 
 Baden-Württemberg und stell-
vertretende Leiter der Auto-
bahnmeisterei Öhringen, 
 Robert Wendling, ist Straßen-
wärter bis ins Mark. Als solcher 
nutzt er alle technischen Mög-
lichkeiten, um die Herausforde-

rungen, die sein Beruf mit sich 
bringt, in den Griff zu bekom-
men. „Im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert waren Straßen-
wärter mit Schubkarren, Besen 
und Schaufel unterwegs. Heu-
te arbeiten wir mit modernster 
Technologie und Fahrzeugen 
im Wert von bis zu rund 
750.000 Euro.“ Diese seien 
auch dringend nötig: So um-
fasst Wendlings Einsatzbereich 
Öhringen eine Topografie von 
300 bis 800 Höhenmetern. 
„Wenn ich unten losfahre, 
 regnet es. Fahre ich weiter, bis 
zur Grenze nach Bayern, liegt 
da Schnee.“

 < Winterdienst 

mit Flüssigsalz

Die Zeiten, in denen auf der 
Pritsche von Räumfahrzeugen 
Salz geladen war und Männer 
mit Schaufeln Salz auf die Fahr-
bahn schleuderten, sind längst 
vorbei. Fahrzeuge mit salz-
streuenden Tellern, bei denen 
die Einstellung der Rotoren au-
tomatisiert die Streuweite und 
Salzmenge beeinflussen, gehö-

ren laut Wendling heute zum 
Standard. „Die Sensoren unse-
rer Fahrzeuge messen dafür die 
Temperatur und die Beschaf-
fenheit des Untergrunds, ob 
mit oder ohne Schnee. Die Ge-
schwindigkeit wird auch be-
rücksichtigt. Damit berechnen 
wir den besten Effekt für das 
Ausbringen des Streuguts auf 
die Fahrbahn.“ Hoch technolo-

 < Der VDStra.-Landesleiter in Ba-
den-Württemberg und stellver-
tretender Leiter der Autobahn-
meisterei Öhringen, Robert 
Wendling, ist Straßenwärter bis 
ins Mark.

>

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

-W
ü

rt
te

m
b

e
rg

10

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Dezember 2025



gisiert sei diese Arbeitsweise. 
„In meinem Unimog gibt es 
 unzählige Schalter, Tasten und 
Sensoren. Man kommt sich fast 
vor wie bei Star Wars – im 
 Millennium Falken“, meint er 
lachend.

 < Rettungseinsätze  

verkraften lernen

Wie im fiktiven Weltraum trägt 
es auch auf der realistischen 
Straße, die eine oder den ande-
ren aus der Kurve: „Die Leute 
kommen aus dem Skiurlaub, 
wo sie vorsichtig über die 
schneebedeckte Straße fahren. 
Bei uns darf dann aber bitte 
nirgends Schnee liegen, weil 
man schnell fahren möchte. Es 
kommt immer wieder vor, dass 
wir bei Schneefall überholt 
werden – und 500 Meter wei-
ter vorne holen wir dann die 
Fahrerin oder den Fahrer aus 
der Schutzplanke“, erklärt 
Wendling. Dass Straßenwärter 
generell häufig die Ersten am 
Unfallort seien, werde leider 
häufig unterschätzt. „Man 
möchte das nicht sehen“, be-
schreibt er die Szenen. „Doch 
wir helfen, wo wir können, und 
sorgen für eine effektive Ret-
tungskette. Anschließend neh-
men wir die Szenen mit nach 
Hause.“ Abgesehen von der im 
Zweijahresrhythmus stattfin-
denden Erste-Hilfe-Schulung, 
seien viele Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ehrenamtlich 
bei freiwilligen Feuerwehren, 
beim Roten Kreuz oder in an-
deren Hilfsorganisationen tä-
tig. Auch dabei lernten sie, mit 

schwierigen Situationen umzu-
gehen, was laut Wendling „für 
den Alltag viel bringt“.

 < Stuntmen in Orange?

Nicht vorbereiten können sich 
die Straßenwärter, zu denen in 
Baden-Württemberg inzwi-
schen auch rund 50 Straßen-
wärterinnen zählen, auf die 
 zunehmend aggressiven Reak-
tionen im Straßenverkehr. 
„Wenn wir das Straßenbegleit-
grün an Straßen mähen, Risse 
im Asphalt ausbessern oder ei-
nen Unfall absichern, werden 
wir beschimpft“, erklärt der 
VDStra.-Chef. „Allerdings fliegt 
da inzwischen leider auch das 
eine oder andere aus dem her-
untergelassenen Fenster.“ 
Auch Unfälle gebe es wegen 
der aggressiven Fahrweise im-
mer häufiger bei Arbeitseinsät-
zen. „Wir haben zwar einen 
Blick für andere, die aber nicht 
für uns. Die Aggressivität ist in 
den letzten Jahren enorm ge-
stiegen.“ Das Ergebnis ist eine 
derart häufige Verwicklung in 
Unfälle, dass der Beruf als einer 
der gefährlichsten in Deutsch-
land gelte. „Wir werden in 
 Sachen Berufsunfähigkeits-
versicherung, ähnlich wie ein 
Stuntman, in die höchste Bei-
tragsklasse eingruppiert – und 
müssen entsprechend hohe 
Beiträge zahlen“, so Wendling. 
„Das bedenkt niemand bei 
 unserem ohnehin niedrigen 
Gehalt.“ Zwar habe man in 

 Baden-Württemberg die Ent-
geltgruppe 6 für den Straßen-
betrieb durchgesetzt, doch an-
gesichts der hohen Ansprüche 
an und die Gefahr im Tagesbe-
trieb sei das laut VDStra.-Chef 
„ganz und gar nicht angemes-
sen.“

 < Teamgeist trotz 

Herausforderungen

Hoch kochen die Emotionen 
bei Robert Wendling auch an-
gesichts einer weiteren Nega-
tiventwicklung: „Es ist kaum zu 
glauben, was die Leute alles 
aus dem fahrenden Auto wer-
fen. Säckeweise Müll am Fahr-
bahnrand ist das eine. Kühl-
schränke, Möbel, Kanister mit 
Altöl und wilde Müllkippen im 
Wald das andere. In der Auto-
bahnmeisterei Öhringen ist un-
ser 20-Kubikmeter-Container 
jede Woche voll.“ Auch das pas-
se ins aggressive, rücksichts-
lose Gesamtbild, mit dem die 
Straßenwärterinnen und Stra-
ßenwärter täglich konfrontiert 
werden. Das schweißt diese 
 allerdings nur noch fester zu-
sammen. „Wir können uns auf-
einander verlassen“, beschreibt 
Wendling seine Berufsgruppe. 
„Es gibt auch die Jakob-Leon-
hard-Stiftung, nach dem Grün-
der des Verbands deutscher 
Straßenwärter, der als einer 
der ersten für die Rechte der 
Wegebau- und Chausseearbei-
ter gekämpft hat. Sie unter-
stützt nach Unfällen zum Bei-

spiel einen Kollegen, der sich 
keine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung leisten konnte.“

 < Traumjob mit Tradition

Diesen Zusammenhalt be-
schreibt der Landesleiter der 
1895 gegründeten Fachgewerk-
schaft der Straßenwärterinnen 
und Straßenwärter als etwas 
ganz Besonderes. Das gilt auch 
für die Tradition des Berufes, 
der bereits im Altertum dafür 
sorgte, dass Menschen sicher 
von A nach B kamen. Der Heili-
ge Christophorus, Schutzpatron 
der Straßenwärterinnen und 
Straßenwärter, sei deshalb auch 
der Schutzpatron der Reisenden 
allgemein. Diese Kombination 
aus Tradition und Fortschritt ist 
es, die Wendling bis heute be-
geistert. „Schon mein Vater war 
bei der Autobahnmeisterei. Mit 
zehn, zwölf Jahren durfte ich 
ihn beim Wochenenddienst 
 begleiten, auch im Winter beim 
Nachtdienst – und schon da-
mals hat mich die Technik faszi-
niert.“ Bis heute stellt sich der 
stellvertretende Leiter der Au-
tobahnmeisterei, der jahrelang 
ehrenamtlich in der Notfallseel-
sorge beim Roten Kreuz tätig 
war, deshalb mit Begeisterung 
in den Dienst an der Allgemein-
heit. Und doch hat er einen 
Wunsch: „Einen rücksichtsvolle-
ren Umgang auf der Straße, 
miteinander und mit der 
 Umwelt. Damit wäre uns sehr 
geholfen.“ 

©
 R

ob
er

t W
en

dl
in

g 
(5

)

<

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

-W
ü

rt
te

m
b

e
rg

11

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | Dezember 2025



Herausforderungen und Highlights

BBW-Landesseniorentagung 2025
Am 10. November 2025 fand in der Filderhalle in Leinfelden-Echterdingen die Landesseniorentagung 
der BBW-Landesseniorenvertretung statt.

Alle Fachverbände unter dem 
Dach des BBW waren eingela-
den, Teilnehmer zu entsenden. 
So erlebten letztlich 35 Kolle-
ginnen und Kollegen eine sehr 
informative Veranstaltung.

 < Wunsch nach intensiverem 

Austausch

Joachim Lautensack, der Vorsit-
zende des Seniorenverbandes 
und zugleich Vorsitzender der 

Landesseniorenvertretung des 
BBW, eröffnete die Sitzung und 
begrüßte die Anwesenden 
herzlich. Lautensack dankte zu 
Beginn seines Tätigkeitsbe-
richts den Seniorenvertretern 
dafür, dass sie dieses Amt in 
ihren Fachgewerkschaften 
übernommen haben und gab 
seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
künftig ein intensiverer Aus-
tausch untereinander statt-
findet.

 < Erschreckende Ergebnisse

Inhaltlich ging er zunächst auf 
die veränderten politischen, 
gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingun-
gen ein sowie auf die mitunter 
erschreckenden Ergebnisse der 
forsa-Umfrage im Auftrag des 
dbb 2025: zur Einschätzung der 
Befragten zur Leistungsfähig-
keit und Handlungsfähigkeit 
des Staates sowie auf eine 

 Untersuchung der Uni Hohen-
heim zum Vertrauen in die 
 Demokratie.

 < Unterschiede zwischen 

Rente und Pension

Joachim Lautensack fasste auf-
grund der aktuell aufgeheizten 
Diskussion über vermeintliche 
„Beamtenprivilegien“ in der 
medialen Öffentlichkeit – über 
die Frage, welche Berufsgrup-

BBW zu Gast beim KVBW

Beihilfebearbeitung auch beim KVBW  
auf gutem Weg
Der BBW-Vorsitzende Kai Rosenberger und sein Vize Joachim Lautensack waren am 4. November zu 
Gast beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) in Karlsruhe.

Zu dem fast zweistündigen 
 Gespräch wurden die BBW-Ver-
treter erstmals vom designier-
ten neuen Direktor des KVBW, 
Dietmar Bank, Nachfolger von 
Frank Reimold, begrüßt und 
über aktuelle Themen infor-
miert. Seitens des KVBW waren 
auch Ralf Lindemann, Leiter des 
Geschäftsbereichs Mitglieder 
und Leistungen, sowie die 
 Leiter der Abteilungen Versor-
gung, Joachim Städter, sowie 
Beihilfe, Joachim Müller, fach-
kundige Gesprächsteilnehmer. 

 < Herausforderungen 

Interessant waren die Darstel-
lungen der KVBW-Vertreter von 
Aufgaben und Leistungen des 
Kommunalen Versorgungsver-
bandes sowie der Herausforde-
rungen. Offen diskutiert wurde 
die aktuelle und noch ausste-
hende höchstrichterliche Recht-
sprechung in verschiedenen Ali-

mentationsfragen, aber auch 
einige Aspekte zur Novellierung 
der Beihilfeverordnung, die 
 seitens des BBW überwiegend 
kritisch angesehen werden.

Das Hauptthema war jedoch 
der Sachstand der Beihilfebear-
beitung beim KVBW. Während 
die bekannt gegebenen Bear-
beitungszeiten beim Landes-
amt für Besoldung und Versor-
gung (LBV) mittlerweile bei 
etwa 16 Arbeitstagen lagen, 
gab der KVBW den Bearbei-

tungsdurchschnitt aktuell mit 
sechs bis sieben Wochen an. 
Reflektiert man jedoch die 
 Entwicklung der durchschnitt-
lichen Bearbeitungszeiten der 
jüngsten Vergangenheit – das 
hatte Joachim Lautensack, als 
Vorsitzender des Seniorenver-
bandes und der Landessenio-
renvertretung immer ganz 
 genau im Blick – dann ist in der 
Tat festzustellen, dass sich die 
durchschnittlichen Bearbei-
tungszeiten noch vor wenigen 
Monaten von zwölf Wochen 

auf nunmehr fast die Hälfte 
 reduziert haben. Das ist zwar 
immer noch nicht das Maß aller 
Dinge, aber das Engagement 
der Verantwortlichen muss 
man durchaus anerkennen, 
 nebenbei bemerkt, so wie 
auch beim LBV.

 < „Auf einem 

 richtig  guten Weg“

„Wir sind auf einem richtig 
 guten Weg“, sagte Ralf Linde-
mann und zeigte sich über-
zeugt, dass der KBVW mit all 
den Maßnahmen zum Abbau 
der Bearbeitungsüberhänge im 
Jahr 2026 wieder bei regelmä-
ßig drei bis vier Wochen Bear-
beitungszeit liegen werde. Dies 
auch deshalb, weil auch beim 
KVBW Zug um Zug die voll au-
tomatisierte Vorgangsbearbei-
tung greife, aber für manche 
Fallgruppen noch aufgebaut 
werden muss. 
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 < Es diskutierten Ralf Lindemann, Joachim Lautensack, Joachim Müller, 
 Joachim Städter, Dietmar Bank, Kai Rosenberger (von links).
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 < Viel Applaus erhielt BBW-Chef 
Kai Rosenberger für seinen Vor-
trag.

 < Thomas Rathgeb berichtete 
über das Medienverhalten von 
Seniorinnen und Senioren.
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pen künftig noch verbeamtet 
werden sollen oder ob Beamte 
in die gesetzliche Rente integ-
riert werden sollen – die maß-
geblichen Argumente zum Un-
terschied zwischen Rente und 
Pension zusammen.

Durch die Vielzahl der Wort-
meldungen zu diesen Aspekten 
wurde deutlich, wie betroffen 
die Kolleginnen und Kollegen 
von den öffentlichen Angriffen 
auf die Beamten und Pensionä-
ren sind. Die Novellierung der 
Beihilfeverordnung, der Sach-
stand zur Kostendämpfungs-
pauschale, die absehbaren Bei-
tragssteigerungen bei den 
privaten Krankenkassen sowie 
Hinweise zu den anstehenden 
Tarifverhandlungen und weite-
ren Themen rundeten den La-
gebericht des Vorsitzenden ab.

 < Vortrag zum 

Medienverhalten

Besonders interessant war 
auch der Vortrag von Thomas 
Rathgeb zum Medienverhalten 
von Seniorinnen und Senioren. 
Er selbst war bei der Erstellung 
der SIM-Studie 2024 (Senior*in-
nen, Information, Medien) des 
Medienpädagogischen For-
schungsverbunds Südwest 
(mpfs) beteiligt. Untersucht 
und vorgestellt wurde die Me-
dienausstattung und Medien-
nutzung älterer Menschen in 
verschiedenen Altersgruppen; 
zudem Art und Umfang der 
 Internetnutzung und des Infor-
mationsverhaltens sowie die 
digitalen Kompetenzen. 

 Abschließend wies Rathgeb auf 
zahlreiche Angebote hin, die 
ältere Menschen für die Nut-
zung digitaler Medien in der Re-
gel kostenfrei nutzen können.

 < Bericht über 

dbb  Regionalkonferenzen

Nach einer Mittagspause be-
richtete BBW-Vize Jörg Feuer-
bacher über die Regionalkonfe-
renzen des dbb sowie über die 
Vorüberlegungen zur Forde-
rungsfindung für die anstehen-
de Tarifrunde. Eine zeitliche 
Verlaufsplanung der TV-L-Run-
de wurde ebenfalls dargestellt. 
Ausdrücklich wurde für die 
dringend notwendige Unter-
stützung durch die Seniorinnen 

und Senioren bei Protestveran-
staltungen geworben. „Es geht 
nicht nur um das Einkommen 
von Tarifbeschäftigten und  
aktiven Beamten. Es geht 
selbstverständlich auch um die 
Teilhabe der Versorgungsemp-
fänger“, so Feuerbacher.

 < Highlight mit 

Kai Rosenberger

Das Gastreferat des BBW-Vor-
sitzenden Kai Rosenberger war 
das abschließende Highlight 
der Landesseniorentagung. Ro-
senberger berichtete umfas-
send aus der Arbeit des BBW 
und über die Positionen des 
BBW in zentralen Angelegen-
heiten. Er sprach sich insbeson-

dere dafür aus, dass die Versor-
gungsempfänger bei Fragen 
der Alimentation immer im 
Gleichklang mitberücksichtigt 
werden müssen. Für sein Refe-
rat erhielt er großen Beifall. 

Wir, der BBW – Beamtenbund Tarifunion
(BBW), sind eine gewerkscha�liche 
Spitzenorganisa�on für den öffentlichen 
Dienst in Baden-Wür�emberg. Unter 
unserem Dach sind 50 Mitgliedsverbände 
mit rund 140.000 Mitgliedern 
zusammengeschlossen.

Die Tä�gkeit umfasst im Wesentlichen:
• die Bearbeitung von Fragen des 

öffentlichen Dienstrechts, des Arbeits- 
und Tarifrechts

• die Betreuung von Mitgliedern und 
Gremien

Wir erwarten von Ihnen:
• gute Rechtskenntnisse
• Interesse an verbandspoli�schen Themen 

im Bereich des öffentlichen Dienstes
• Selbstständiges Arbeiten und 

Teamfähigkeit

• hohe Kommunika�onsfähigkeit und 
Flexibilität

• erste prak�sche Erfahrung ist von Vorteil

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante, vielsei�ge und 

verantwortungsvolle Tä�gkeit
• ein kollegiales freundliches Team
• eine Vergütung in Anlehnung an den TV-L 

höherer Dienst
• flexible Arbeitszeiten, mit denen sich 

Beruf und Privatleben gut vereinbaren 
lassen

• eigenes Büro mit guter ÖPNV-Anbindung 
und kostenfreien Parkplätzen

• Fahrtkostenzuschuss und 
vermögenswirksame Leistungen

• 30 Tage Urlaub
• eine individuelle und persönliche 

Einarbeitung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen 
Eintri�stermins per E-Mail an bewerbung@bbw.dbb.de.
Weitere Informa�onen über uns finden Sie unter www.bbw.dbb.de

Wir suchen als Mu�erschutz- und Elternzeitvertretung unserer juris�schen 
Referen�n befristet zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Volljurist (m/w/d) 
als juris�schen Referenten (m/w/d) in der Landesgeschä�sstelle in 
Stu�gart. Teilzeit ist möglich. 
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Arbeitstagungen der BBW-Regierungsbezirksverbände (RBV)

Aktuelle Entwicklungen im Blick
Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von den Orts- und Kreisverbänden der Fachgewerkschaften 
und Fachverbände nutzten die Gelegenheit, sich bei den RBV-Arbeitstagungen über aktuelle berufs-
politische Entwicklungen und Entscheidungen zu informieren.

Über den Stand der Dinge be-
richteten bei den verschiede-
nen Tagungen mal BBW-Chef 
Kai Rosenberger oder sein Stell-
vertreter Joachim Lautensack.

 < RBV Thübingen

Beim Regierungsbezirksver-
band Tübingen, der am 21. Ok-
tober 2025 in Balingen getagt 
hat, ging der Vorsitzende 

Prof. Rudolf Forcher auf die 
Berliner Diskussion um den 
 Beamtenstatus und die politi-
schen Überlegungen zu den 
Reformen der Sozialversiche-
rungssysteme ein und erklärte: 
„Nur durch einen lückenlosen 
Zusammenhalt der BBW- 
Gewerkschaften und des dbb 
kann die Politik für unsere Inte-
ressen gewonnen werden.“ 
BBW-Chef Rosenberger griff 
diesen Hinweis auf, verwies 
auf die bevorstehende Einkom-
mensrunde TV-L und warb um 
Unterstützung: Ein akzeptabler 
Abschluss lasse sich nur durch 
eine „beeindruckende, starke 
Beteiligung an den Aktionen“ 
erreichen.

 < RBV Freiburg

Zur Arbeitstagung des RBV 
Freiburg am 29. Oktober 2025 
waren nicht nur BBW-Vorsit-
zender Rosenberger und BBW-

Geschäftsführer Michael Lutz, 
sondern auch Dr. Markus Dür-
renberger vom Baselstädti-
schen Angestellten-Verband 
(BAV) gekommen. In seinem 
Rechenschaftsbericht erinner-
te RBV-Vorsitzender Markus 
Eichin an die Besichtigungen 
und Führungen durch das 
Stadt-, Staats- und das Militär-
archiv in Freiburg. Außerdem 
kündigte er eine Fahrt zum 
 Europäischen Parlament am 
17. Juni 2026 an. BBW-Chef Ro-
senberger berichtete von den 
Musterklagen, die der BBW ge-
genwärtig auf den Weg bringe, 
um den baden-württembergi-

schen Gesetzgeber in Sachen 
verfassungskonformer Alimen-
tation zum Einlenken zu zwin-
gen.

 < RBV Karlsruhe

Am 10. November 2025 fand 
die Arbeitstagung des RBV 
Karlsruhe in den Räumlich-

keiten der Badischen Gemein-
de-Versicherung (BGV) statt. 
RBV-Vorsitzender Dirk Preis 
 berichtete von der Verbands-
arbeit im vergangenen Jahr.  
Er stellte laufende Projekte  
vor und beleuchtete tarif- so-
wie gewerkschaftspolitische 
 Themen, die den RBV derzeit 
beschäftigen. BBW-Chef Ro-
senberger bezog Stellung zur 
Wochenarbeitszeit, die die Lan-
desregierung den Beamtinnen 
und Beamten im Land verord-
ne: Der BBW kämpfe seit Jah-
ren für eine Angleichung der 
Beamten-Wochenarbeitszeit 
an die Wochenarbeitszeit der 
Tarifbeschäftigten im öffent-
lichen Dienst. „Bisher vergeb-
lich“, sagte Rosenberger und 
fügte ergänzend hinzu: Auch 
beim Lebensarbeitszeitkonto 
zeichne sich keine befriedigen-
de Lösung ab.

 < RBV Stuttgart

Als letzter Regierungsbezirks-
verband tagte am 25. Novem-
ber 2025 der RBV Stuttgart in 
Esslingen. Hauptgesprächs-
themen waren die jüngste Ent-
scheidung des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Besoldung 
im Land Berlin sowie die Podi-
umsdiskussion mit den Frakti-
onsvorsitzenden der Grünen, 
der CDU, der SPD und der FDP. 
BBW-Vize Joachim Lautensack 
und Manfred Ripberger, der 
Vorsitzende des RBV Stuttgart, 
brachten die Tagungsteilneh-
menden auf den aktuellen 
Stand der Entwicklungen. 
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Social Media (B228 CH)
•  5. Februar 2026  

(Anmeldeschluss 20. Januar 2026)

•  9–12 Uhr

•  online

•  20 Euro für Mitglieder

Inhalte und weitere Informationen
Lernen Sie, wie Sie Social Media effektiv für 
Ihre Gewerkschaftskommunikation nutzen. 
Wir vermitteln praxisorientiertes Wissen zu 
den wichtigsten Social-Media-Kanälen und 
deren gezielten Einsatz im Content-Marke-
ting. Sie erhalten wertvolle Tipps und Tricks, 
wie Sie Ihre Zielgruppe erreichen, Ihre Reich-
weite erhöhen und Ihr Engagement steigern 
können. 

Einen Exkurs machen wir zum Einsatz von 
künstlicher Intelligenz (KI), um Ihre Social-
Media-Strategie zu optimieren – egal ob Sie 
mit KI Ihre Texte optimieren oder Bilder er-
zeugen möchten. Ideal für Gewerkschafter, 
die ihre Social-Media-Aktivitäten auf das 
nächste Level heben möchten!

Personalmarketing, Employer 
Branding und Personalbindung 
(B003 CH)
•  26. Februar 2026  

(Anmeldeschluss 22. Januar 2026)

•  9–16:30 Uhr

•  Karlsruhe

•  106 Euro für Mitglieder

Inhalte und weitere Informationen

Das Seminar vermittelt Strategien und 
Instrumente, mit denen Organisationen 
ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern 
und Mitarbeitende langfristig binden 
 können. Die Teilnehmenden lernen, wie 
eine Arbeitgebermarke entwickelt wird, 
welche Kanäle und Maßnahmen im Perso-
nalmarketing wirken und wie Zielgruppen 
angesprochen werden – auch über Social 
Media. 

Ergänzend werden praxisnahe Ansätze zur 
Personalbindung wie Unternehmens-
kultur, Entwicklungsmöglichkeiten und 
Benefits vorgestellt. Durch Reflexion der 
eigenen Ausgangslage und Erfahrungs-
austausch entstehen konkrete Ideen, die 
in der beruflichen Praxis genutzt werden 
können.

Dienstrecht (B001 CH)
•  3. bis 5. März 2026  

(Anmeldeschluss 26. Januar 2026)

•  9–16:30 Uhr

•  Herrenberg

•  498 Euro für Mitglieder

Inhalte und weitere Informationen

Im Mittelpunkt steht das Dienstrecht in 
Baden-Württemberg, mit Beamten(sta-
tus)recht, Besoldungsrecht, Beamtenver-
sorgungsrecht und Beihilfe. Beleuchtet 
werden Entwicklungen im Beamtenrecht, 
zum Beispiel bei der Arbeitszeit, im Lan-
desbeamtengesetz, im Laufbahnrecht et 
cetera. Im Besoldungsrecht werden die 
amtsangemessene Alimentation mit 
Rechtsprechung sowie die Anpassung von 
Besoldung und Versorgung durch das 
BVAnp-ÄG 2024/2025 Themen sein. 

Nach der für Februar geplanten dritten 
Verhandlungsrunde TV-L wagen wir einen 
Ausblick aufgrund eines neuen Tarifab-
schlusses. Im Beamtenversorgungsrecht 
erfahren Sie, wie sich das Ruhegehalt be-
rechnet und erhalten Informationen zu 
Hinzuverdienstgrenzen, Hinterbliebenen-
versorgung et cetera. Im Beihilfeteil steht 
die neue Beihilfeverordnung, die am 1. Ja-
nuar 2026 in Kraft tritt, im Mittelpunkt.

Seminare 2026
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der  
BBW – Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2026 folgende  
verbandsbezogene Bildungsveranstaltungen durch: 

Seminare
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie
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Weitere Informationen sowie unser 

Anmeldeformular finden Sie unter 

www.bbw.dbb.de/service/seminare.



Einführung in das 
Personalvertretungsrecht 
Baden-Württemberg für neugewählte 
und nachgerückte Personalratsmitglieder

Weitere Informa�onen erhalten Sie hier:

www.bbw.dbb.de/service/seminare/

Termin:
• 3.+ 4. Februar 2026  

(Anmeldeschluss 
7.1.2026)

• 9.30 – 16.30 Uhr
• Baiersbronn, 

Waldhotel Sommerberg

Teilnahmegebühr:
495 € 

Wir weisen darauf hin,
dass die Freistellung und 
Kostenübernahme in 
§ 41 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 
LPVG BW geregelt sind.

Zielgruppe:
Neugewählte 
Personalratsmitglieder sowie 
nachgerückte 
Ersatzmitglieder, aber auch 
Personalsachbearbeiterinnen 
und Personalsachbearbeiter.

Zum Seminar: 
Das Einführungsseminar zum 
LPVG bietet einen soliden 
Überblick über die Aufgaben 
der Personalvertretung und 
ihrer Mitglieder. Es hil� den 
Neugewählten und 
Nachrückern sich mit dem 
Personalvertretungsgesetz 
vertraut zu machen und 
dadurch zu verstehen, was 

ihre Aufgaben, aber auch 
ihre Rechte sind. Auf diese 
Weise wird eine effek�ve 
Personalratsarbeit 
ermöglicht.

Das Seminar bietet neben 
der reinen Wissensvermi�-
lung viele Beispielsfälle aus 
der Praxis und auch 
genügend Raum für den 
Austausch der Teilnehmenden 
untereinander und mit dem 
Referenten.

Themen werden unter 
anderem sein:

• Sinn und Zweck von 
Personalvertretungen

• Rechtsstellung, Rechte und 
Pflichten der Mitglieder

• Dienstbefreiung und 
Freistellung 

• Schutz der Mitglieder vor 
Kündigungen, 
Versetzungen, 
Abordnungen und 
Zuweisungen

• Geschä�sführung des 
Personalrats 

• Sprechstunden des 
Personalrats

• Beteiligungsrechte 
(Anhörung, Mitwirkung 
und Mitbes�mmung)

• Einigungsstellenverfahren
• Dienstvereinbarungen
• Vierteljahresgespräch
• Personalversammlung
• Rechtsschutz

Referent:
Diplom Verwaltungswirt und 
Assessor Jur. Ma�hias 
Schü�e, LL.M., M.A., 
zer�fizierter Mediator und 
zer�fizierter Coach, 
langjähriger Seminartrainer 
der VWA Baden, ehemaliger 
Personalleiter der Universität 
Mannheim, Hochschuldozent 
und Buchautor (Schü�e: 
Kleines Handbuch für die 
Personalratsarbeit in Baden-
Wür�emberg, 2024, dbb 
Verlag, 272 S.).




